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punkt in Urlaub. In Vertretung stellte der Vi-
zepräsident als ständiger Vertreter des Land-
gerichtspräsidenten am 22. Juni 1995 we-
gen der von dem Angeklagten gegen die be-
troffenen Richter erhobenen „haltlosen An-
schuldigungen” gemäß §194 Abs. 3 StGB

Strafantrag. Der Präsident des Landgerichts,
der die Fernsehsendung zu keinem Zeit-
punkt gesehen hat, erlangte von deren Inhalt
erst am 29. Juni 1995 Kenntnis. Hingegen
hatte der Vizepräsident die Sendung am 14.
März 1995 angesehen, daraufhin jedoch
zunächst nichts veranlaßt.

Bereits im Dezember 1994 hatte der Ange-
klagte gegen die Richter der Strafkammer,
die seinen Mandanten später verurteilten,
im Zusammenhang mit Haftentscheidungen
Strafanzeige wegen Rechtsbeugung und
Freiheitsberaubung erstattet. Ein daraufhin
gegen die Richter eingeleitetes Ermittlungs-
verfahren war von der Staatsanwaltschaft
am 2. Februar 1995 nach §170 Abs. 2 StPO

eingestellt worden. Die hiergegen namens
seines Mandanten gemäß §172 Abs. 1 StPO

eingelegte Beschwerde hatte der Angeklag-
te am 13. März 1995 begründet und dabei in-
haltlich die gleichen Behauptungen aufge-
stellt wie einen Tag später in der Talk-Show.
Aufgrund der Beschwerdebegründung hatte
die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ge-
gen die Richter zunächst wieder aufgenom-
men, das Verfahren am 8. Juni 1995 aber
erneut eingestellt. Auch gegen diese Ein-
stellungsverfügung legte der Angeklagte
zunächst Beschwerde ein; er nahm diese
aber am 7. November 1995 zurück. 

Aus den Gründen:

B. Der Strafverfolgung des Angeklagten
steht sowohl das Fehlen eines wirksamen
Strafantrags entgegen als auch der Um-
stand, daß die ihm zur Last gelegte Tat ver-
jährt ist.

I. 1. Für die Stellung des nach §194 Abs. 1
Satz 1 StGB i. V. m. §187 StGB erforderli-
chen Strafantrags war neben den von der
Ehrkränkung betroffenen Richtern selbst,
die keinen Strafantrag gestellt haben, ge-
mäß §194 Abs. 3, §77a Abs. 1, 2 StGB der
Präsident des Landgerichts als derjenige zu-
ständig, der die Dienstaufsicht über die Rich-

Rechtsprechung

BGH, Beschluß vom 29.10.1998 – 

5 StR 288/98

Zur presserechtlichen Verjährung bei Äuße-
rungen in Talkshows.

Zum Sachverhalt: 

Das Landgericht hatte den Angeklagten we-
gen Verleumdung zu einer Geldstrafe verur-
teilt. Die Revision des Angeklagten führte
zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
und zur Einstellung des Verfahrens.

Am 14. März 1995 nahm der Angeklagte an
einer „Talk-Show” des Fernsehsenders B1
teil, zu der auch Zuschauer als Studiogäste
geladen waren. Als ein Mandant, den der An-
geklagte in dessen Strafverfahren vor dem
Landgericht Berlin verteidigt hatte, von der
Moderatorin der Fernsehshow gefragt wur-
de, ob er sich im Zusammenhang mit seiner
Haftentlassung auf einen „Deal” mit Gericht
und Staatsanwaltschaft eingelassen habe,
mischte sich der Angeklagte in das Gespräch.
Er vertrat die Auffassung, die Richter, die sei-
nen Mandanten verurteilt hätten, hätten
durch die rechtswidrige Aufrechterhaltung
der Untersuchungshaft die Rücknahme der
Revision seines Mandanten jedenfalls teil-
weise erzwungen. Ihr Verhalten verstärke
den Verdacht, daß hier eine Rechtsbeugung
begangen worden sei. Sein Mandant sei Op-
fer eines Verbrechens. Die Talk-Show wurde
live im Abendprogramm des Fernsehsenders
B1 übertragen. 

Am 12. Juni 1995 gab die Staatsanwalt-
schaft dem Präsidenten des Landgerichts als
Dienstaufsichtsführendem über die betrof-
fenen Richter Gelegenheit zur Stellung eines
Strafantrags wegen der Äußerungen des An-
geklagten. Gleichzeitig übersandte sie ihm
einen Vermerk des Sitzungsvertreters der
Staatsanwaltschaft in dem gegen den Man-
danten des Angeklagten gerichteten Straf-
verfahren; darin wurden die ehrkränkenden
Äußerungen des Angeklagten in der Fern-
sehshow wörtlich wiedergegeben und die
Hintergründe der vom Angeklagten erhobe-
nen Vorwürfe aus der Sicht des Verfassers
des Vermerks dargestellt. Der Präsident des
Landgerichts befand sich zu jenem Zeit-

96

R
ec

ht
sr

ep
o

rt



tv diskurs 12

R
E

C
H

T

den besonderen Verhältnissen im Pressewe-
sen und der Natur der Pressedelikte gerecht
werden (BGHSt 26, 40, 43). Diese sind vor
allem bedingt durch die Aufgabe der Presse
als Mittler der öffentlichen Meinung, durch
die meist vorhandene Augenblicksbedingt-
heit der Nachricht und die Offenkundigkeit
einer Rechtsverletzung für Strafverfol-
gungsorgane (BverfGE 7, 29, 39) Auf Kund-
gaben von Privatpersonen, die durch – von
diesen Personen unabhängige – Medien ver-
breitet werden, treffen diese Besonderheiten
nur eingeschränkt in Teilaspekten zu (vgl.
Kühl/Wenzel aaO).

Eine Privilegierung durch kurze Verjähr-
ungszeiten ist insbesondere dann nicht ver-
anlaßt, wenn Äußerungen strafbaren Inhalts
nicht nur den in die Medienproduktion ein-
gebundenen Personen und den Lesern eines
Druckwerks bzw. den Zuhörern oder Zu-
schauern einer Rundfunksendung bekannt
werden, sondern sich darüber hinaus an ei-
nen weiteren Empfängerkreis richten. Der-
artige Kundgebungen haben einen eigenen
Stellenwert, der in keinem Zusammenhang
mit der ungestörten Ausübung der Presse-
freiheit steht. Sie stellen daher auch dann
keine „Presse-“ oder „Rundfunkinhaltsdelik-
te“ dar, wenn der Täter seine Äußerungen in
Kenntnis dessen abgibt, daß diese zum Ge-
genstand einer Berichterstattung in Rund-
funk oder Fernsehen gemacht werden, und
er den Umstand der dadurch erzielten Brei-
tenwirkung in Art und Inhalt seiner Darstel-
lung einfließen läßt (vgl. BGH NStZ 1996,
492). Eine „auf dem Marktplatz“ vor zahl-
reichem Publikum gehaltene Rede ehrkrän-
kenden Inhalts unterfiele damit nicht etwa
der presserechtlichen Verjährung, weil sie
vom Fernsehen aufgenommen und übertra-
gen wird. Erfolgt die beleidigende Äußerung
dagegen – wie beim Fernsehinterview –
zunächst ausschließlich gegenüber mit der
Herstellung und Verbreitung eines Druck-
werks oder einer Fernsehsendung zwangs-
läufig befaßten Personen und wird sie erst
über die Verbreitung durch die vom Landes-
pressegesetz erfaßten Medien einem breiten
Personenkreis bekannt, so erfolgt sie „mit-
tels“ eines Druckwerks oder des Rundfunks.

3. Abgrenzungsschwierigkeiten treten dann
auf, wenn beleidigende Äußerungen – wie

ne Verleumdung gemäß §78 Abs. 3 Nr. 5
StGB eine Verjährungszeit von drei Jahren
vorsieht, sondern der kurzen presserechtli-
chen Verjährung.

1. Nach der heute von Rechtsprechung und
Lehre (vgl. insoweit die Nachweise bei Kühl in
Löffler, Presserecht 4. Aufl. §20 LPG Rdn. 26)
im Anschluß an RGSt 66, 145, 147 für
Druckwerke entwickelten Definition liegt
ein „Presseinhaltsdelikt“ vor, wenn eine
Straftat durch Verbreiten eines Druckwerks
begangen wird, dessen geistig wirksamer In-
halt die Erklärung enthält, die für den be-
treffenden Straftatbestand erforderlich ist.
Dabei ist es unschädlich, wenn diejenigen
Umstände, von denen die Strafbarkeit sonst
noch abhängig ist, außerhalb der durch die
Presse verbreiteten Erklärung liegen. Aus-
gehend von dieser Begriffsbestimmung
kommt es im vorliegenden Fall für die An-
nahme eines „Presse-“ bzw. „Rundfunkin-
haltsdelikts“ nicht darauf an, daß subjektive
Merkmale wie die Aufstellung der Tatsa-
chenbehauptung „wider besseren Wissens“
aus der Fernsehübertragung selbst nicht er-
sichtlich sind (vgl. BGHSt 26, 40, 44
m.w.N.).

2. Ein Beleidigungsdelikt scheidet als
„Presse-“ oder „Rundfunkinhaltsdelikt“ auch
nicht notwendig deshalb aus, weil es – wie
hier – von einer Privatperson begangen wird,
die nicht der Presse oder dem Rundfunk an-
gehört (vgl. KG JR 1990, 124, 125; Lorz in
Erbs/Kohlhaas, LPresseG § 21 Rdn. 26).
Dies ergibt sich schon daraus, daß der Wort-
laut von §19 Abs. 1 BerlPresseG ebenso wie
der vergleichbarer Regelungen in Landes-
pressegesetzen anderer Bundesländer eine
solche Beschränkung nicht enthält (vgl. für
Leserbriefe Kühl/Wenzel in Löffler aaO §24
LPG Rdn. 28). 

Angesichts des Ausnahmecharakters der
kurzen presserechtlichen Verjährung gegen-
über den allgemeinen strafrechtlichen Ver-
jährungsvorschriften bedarf es jedoch gera-
de bei Straftaten, die von Personen began-
gen werden, die nicht berufsmäßig in die
Herstellung und Verbreitung der genannten
Medien eingebunden sind, einer eng an Sinn
und Zweck der presserechtlichen Privilegie-
rung ausgerichteten Auslegung. Sie muß

ter führt (§14 Ziff. 3 AGGVG – Berlin – vom
23. März 1992 GVBl S. 73). Da die Antrags-
befugnis nicht an eine bestimmte Person,
sondern an die Funktion des Dienstauf-
sichtsführenden geknüpft ist, konnte für den
Landgerichtspräsidenten auch jederzeit ge-
mäß §4 Abs. 1, 2 AGGVG der zum ständigen
Vertreter bestellte Vizepräsident handeln
(vgl. Jähnke in LK 11. Aufl. §77a Rdn. 10).
Als dieser am 22. Juni 1995 Strafantrag ge-
stellt hat, war die gemäß §77b Abs. 1 StGB

drei Monate betragende Antragsfrist jedoch
bereits abgelaufen.

2. …

3. Eine Verurteilung des Angeklagten wegen
tateinheitlich begangener falscher Verdäch-
tigung, für die ein Strafantrag nicht erfor-
derlich wäre, kommt hier nicht in Betracht.
Dabei kann dahinstehen, ob das Landgericht
die Feststellungen zur inneren Tatseite, ins-
besondere zum Handeln „wider besseres
Wissen“, rechtsfehlerfrei getroffen hat. Da
der Angeklagte die ihm hier zur Last geleg-
ten Behauptungen inhaltlich in gleicher Wei-
se schon in seiner gegen die Richter des
Landgerichts gerichteten Strafanzeige vom
19. Dezember 1994 sowie in der Beschwerde-
begründung vom 13. März 1995 gegen die
Einstellungsverfügung der Staatsanwalt-
schaft aufgestellt und damit die Einleitung
bzw. Wiederaufnahme strafrechtlicher Er-
mittlungen bewirkt hatte, waren die Äuße-
rungen in der Talk-Show nicht (mehr) ge-
eignet, ein behördliches Verfahren gegen die
Richter herbeizuführen oder fortdauern zu
lassen. 

II. Für den Rundfunk (Hörfunk und Fernse-
hen) gilt nach §23 Abs. 1 Berliner Presse-
gesetz vom 15. Juni 1965 – BerlPresseG –
(GVBL 1965, 744) als lex fori § 22 Berl-
PresseG entsprechend. Danach verjährt die
Verfolgung von Straftaten, die mittels ei-
nes Druckwerkes begangen werden (sog.
Presseinhaltsdelikte i. S. v. §19 Abs. 1 Berl-
PresseG) bei Vergehen in sechs Monaten. Die
ehrkränkenden Äußerungen des Angeklag-
ten im Rahmen einer Fernsehsendung stel-
len ein dem „Presseinhaltsdelikt“ vergleich-
bares „Rundfunkinhaltsdelikt“ dar, sie un-
terliegen damit nicht der allgemeinen straf-
rechtlichen Verjährungsregelung, die für ei-
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ten am 8. März 1996 die Verjährung erstmals
gemäß §78c Abs. 1 Nr. 1 StGB unterbrochen
wurde, war daher auch die kurze presse-
rechtliche Verjährungsfrist von sechs Mona-
ten noch nicht abgelaufen. Weitere Unter-
brechungen erfolgten jeweils rechtzeitig
durch die Erhebung der Anklage und die
Eröffnung des Hauptverfahrens, zuletzt am
23. Dezember 1996. Die nächstfolgende
Handlung, die gemäß §78 c Abs. 1 Nr. 8 StGB

geeignet gewesen wäre, die Verjährung zu
unterbrechen, fand jedoch erst am 4. Sep-
tember 1997, mithin nach Ablauf der pres-
serechtlichen Verjährungsfrist statt.

III. Auf der Grundlage der vom Landgericht
getroffenen Feststellungen scheidet ein Frei-
spruch des Angeklagten aus Rechtsgründen,
auf den der Senat durchentscheiden könnte,
schon deshalb aus, weil eine „wider besseres
Wissen“ aufgestellte ehrkränkende Behaup-
tung allenfalls in hier nicht in Betracht kom-
menden Ausnahmefällen (vgl. die Nachwei-
se bei Tröndle, StGB 48. Aufl. §193 Rdn. 3)
durch die Meinungsäußerungsfreiheit des
Art. 5 Abs. 1 GG gedeckt sein könnte. Soweit
die Revision des Angeklagten mit der Sach-
rüge die Feststellungen des Landgerichts zur
subjektiven Tatseite in tatsächlicher Hinsicht
angreift, könnten etwaige Rechtsfehler nur
zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
und Zurückverweisung der Sache an das
Landgericht zum Zwecke einer insoweit er-
neut vorzunehmenden Beweisaufnahme
führen. Bei dieser Fallgestaltung hat beim
Fehlen von Prozeßvoraussetzungen die Ein-
stellung des Verfahrens den Vorrang vor ei-
ner Sachentscheidung (vgl. Hürxthal in KK

3. Aufl. § 260 Rdn. 49ff.).

hier – vor einem vom Fernsehen hinzugezo-
genen Publikum erfolgen. Verleiht die An-
wesenheit von Zuschauern der Fernseh-
übertragung den Charakter einer – wenn
auch vom Fernsehen initiierten – allgemei-
nen Unterhaltungsveranstaltung, so unter-
fallen Straftaten, die vor diesem Publikum
begangen werden, nach den oben genann-
ten Grundsätzen nicht der kurzen presse-
rechtlichen Verjährung. Anderes kann je-
doch gelten, wenn das Publikum vom Fern-
sehen gezielt in der Weise eingebunden
wird, daß es eine durch Gesprächsbeiträge
oder durch spontane – gar vorgegebene –
Beifalls- oder Mißfallenskundgebungen be-
stimmte „Rolle“ in der Dramaturgie der Fern-
sehproduktion übernehmen soll. Anhalts-
punkte dafür können unter anderem der
Drehort (Fernsehstudio oder Öffentlichkeit)
sowie Umfang und Auswahl der Zuschauer
sein. 

Der hier zu beurteilende Sachverhalt stellt
einen Grenzfall dar, bei dem aber jedenfalls
der Umstand, daß die „Talk-Show“ mit ge-
ladenen „Studiogästen“ stattfand, für die
Wertung der vom Angeklagten begangenen
Straftat als „Rundfunkinhaltsdelikt“ spricht. 

4. Damit kommt hier die presserechtliche
Verjährungsfrist von sechs Monaten zur An-
wendung, die an sich mit der Ausstrahlung
der Sendung am 14. März 1995 begonnen
hätte. Jedoch besteht die Besonderheit, daß
wegen der vom Angeklagten in der „Talk-
Show“ behaupteten Rechtsbeugung, die die
Richter des Landgerichts im Zusammenhang
mit den seinen Mandanten betreffenden
Haftentscheidungen begangen haben sol-
len, aufgrund des Schriftsatzes des An-
geklagten vom 13. März 1995 gegen die
Richter (erneut) ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren lief. Dieses endete endgültig
erst mit der Rücknahme der Beschwerde ge-
gen die Einstellungsverfügung der Staatsan-
waltschaft vom 8. Juni 1995, die der Ange-
klagte im Auftrag seines Mandanten am
7. November 1995 erklärte. Bis zum Ab-
schluß dieses Verfahrens am 7. November
1995 ruhte gemäß §154e Abs. 1 i. V. m. Abs.
3 StPO die Verfolgung der dem Angeklagten
zur Last gelegten qualifizierten Beleidigung.
Als mit der Bekanntgabe der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens an den Beschuldig-
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